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(54) Textiler Florstoff

(57) Die Erfindung betrifft ein textiles Flächengebil-
de, insbesondere Gewebe oder Schlingengewebe, Ge-
stricke, Tuft, welches lediglich einseitig mit Flor- bzw. Pol-
fäden versehen ist.

Um eine Möglichkeit für einen leicht an beliebige Ein-

satzbedingungen anpassbaren Kühlkörper anzugeben,
soll bei einem textilen Flächengebilde für eine Verwen-
dung zur Wärmeableitung und/oder Wärmespeicherung
zumindest ein Teil der Flor- bzw. Polfäden wenigstens
teilweise aus einem metallischen Material, insbesondere
in Form einer Legierung, gebildet sein.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein textiles Flächengebil-
de, insbesondere Gewebe oder Schlingengewebe, Ge-
stricke, Tuft, welches lediglich einseitig mit Flor- bzw. Pol-
fäden versehen ist.
[0002] Aus der Praxis sind derartige Flächengebilde
bekannt, die beispielsweise als Samt oder Teppich, aber
auch als Frottierware ausgebildet sein können.
[0003] Weiterhin sind metallische Kühlkörper bekannt,
die aufgrund der guten Wärmeleitfähigkeit vorzugsweise
aus Kupfer oder Aluminium bzw. Legierungen bestehen.
Derartige Kühlkörper bestehen aus einer am zu kühlen-
den Gegenstand angeordneten Grundmaterial, welches
oberseitig mit Rippen für die Wärmeableitung versehen
ist.
[0004] Nachteilig bei solchen Kühlkörpern ist, dass die
Herstellung sehr aufwändig ist und einen hohen Materi-
alaufwand bedingt. Darüber hinaus müssen solche Kühl-
körper aufgrund der materialbedingten Starrheit für den
jeweiligen Einsatzzweck und die daraus resultierenden
geometrischen Montagerandbedingungen hergestellt
werden, da ein Anpassen an andere zu kühlende Ge-
genstände hinsichtlich Länge und Breite nur mittels me-
chanischer Trennverfahren wie Sägen oder dergleichen
erfolgen kann und eine Anpassung an andere Krüm-
mungsradien oder Unebenheiten der Oberfläche des zu
kühlenden Gegenstandes nicht möglich ist.
[0005] Aufgabe der Erfindung ist es, die vorgenannten
Nachteile zu vermeiden und eine Möglichkeit für einen
leicht an beliebige Einsatzbedingungen anpassbaren
Kühlkörper anzugeben.
[0006] Diese Aufgabe wird dadurch gelöst, dass bei
einem textilen Flächengebilde für eine Verwendung zur
Wärmeableitung und/oder Wärmespeicherung zumin-
dest ein Teil der Flor- bzw. Polfäden wenigstens teilweise
aus einem metallischen Material, insbesondere in Form
einer Legierung, gebildet ist. Hierdurch erhöht sich ge-
genüber massiven gebräuchlichen Kühlkörpern die
Oberfläche, so dass eine verbesserte Wärmeableitung
gegeben ist. Aufgrund der Ausbildung des "Trägermate-
rials" als textiles Flächengebilde und der "Wärmea-
bleitrippen" als Flor- bzw. Polfäden kann ein Zurecht-
schneiden erfolgen, da lediglich eine Trennung des "Trä-
germaterials" erfolgen muss, welches zudem leichter ge-
trennt werden kann. Durch die Ausgestaltung der "Wär-
meableitrippen" als Flor- bzw. Polfäden resultiert zudem
eine Vergrößerung der freien Oberfläche, was eine ver-
besserte Wärmeabgabe an die Raumluft bzw. das die
Flor- bzw. Polfäden umgebenden Medium bewirkt. Dar-
über hinaus resultiert eine deutliche Materialeinsparung
und das gewicht des Kühlkörpers ist gegenüber einem
herkömmlichen massiven Kühlkörper deutlich reduziert.
[0007] Die Wärmeableitung und/oder Speicherung
kann dabei aus einem beliebigen Medium, z. B. flüssig
oder gasförmig, aber auch von festen Gegenständen,
wie z. B. integrierten Schaltkreisen etc., und ggf. auch
an ein beliebiges Medium, z. B. flüssig oder gasförmig,

aber auch an einen festen Gegenstand, erfolgen.
[0008] Die Länge der Flor- bzw. Polfäden kann vor-
zugsweise 10 bis 40 mm, insbesondere 15-25 mm be-
tragen, und es können vorteilhafterweise 5 bis 50 Flor-
bzw. Polfäden bzw. Schlaufen pro cm2, insbesondere 20
Flor- bzw. Polfäden bzw. Schlaufen pro cm2, vorgesehen
sein.
[0009] Erfindungsgemäß kann zumindest ein Teil des
textilen Flächengebildes selbst wenigstens teilweise aus
einem metallischen Material, insbesondere in Form einer
Legierung, gebildet sein, so dass eine besonders gute
Wärmeankopplung eine hohe Wärmeableitung durch die
Flor- bzw. Polfäden bewirkt.
[0010] Vorzugsweise kann zumindest ein Teil der Flor-
bzw. Polfäden, und insbesondere auch ein Teil des tex-
tilen Flächengebildes selbst, als Garn mit wenigstens ei-
ner metallischen Faser und zumindest einer nichtmetal-
lischen Faser ausgebildet sein, so dass der Materialbe-
darf an kostenintensiven metallischen Material gering
ausfällt.
[0011] Vorteilhafterweise kann die nichtmetallische
Faser bei zumindest einem Teil der Flor- bzw. Polfäden,
und insbesondere auch bei einem Teil des textilen Flä-
chengebildes selbst, als eine Synthetikfaser ausgebildet
sein, so dass eine gute Resistenz gegen Umwelteinflüs-
se sowie geringe Kosten resultieren. Vorzugsweise kön-
nen auch Glasfaser- oder Kohlefasermaterialien Ver-
wendung finden.
[0012] Erfindungsgemäß kann das textile Flächenge-
bilde flexibel ausgebildet sein, so dass eine einfache An-
spassung an unebene dreidimensionale Formen des zu
kühlenden Gegenstandes, an dem das textile Flächen-
gebilde anzubringen ist, erfolgen kann.
[0013] Bei einem bevorzugten Ausführungsbeispiel
der Erfindung kann das metallische Material bei zumin-
dest einem Teil der Flor- bzw. Polfäden, und insbeson-
dere auch bei einem Teil des textilen Flächengebildes
selbst, als wenigstens eine Drahtlitze, als Geflecht oder
metallischer Zwirn ausgebildet sein, so dass gegenüber
einer ebenfalls möglichen Ausbildung als Filament eine
verbesserte Wärmeabgabe aufgrund der relativ höheren
Oberfläche bei gleichem Materialaufwand gegeben ist.
[0014] Vorzugsweise kann zumindest ein Teil der Flor-
bzw. Polfäden, und insbesondere auch ein Teil des tex-
tilen Flächengebildes selbst, aus einem Material mit einer
spezifischen Wärmeleitfähigkeit von wenigstens ca. 15
W/(m•K), wie z. B. hochlegiertem Stahl, und insbeson-
dere mit einer spezifischen Wärmeleitfähigkeit von we-
nigstens ca. 200 W/(m•K), wie z. B. Aluminium, bestehen.
[0015] Bei einem bevorzugten Ausführungsbeispiel
der Erfindung kann die spezifische Wärmeleitfähigkeit
auch wenigstens ca. 300 bis 400 W/(m•K), wie z. B. bei
Gold, Kupfer oder Silber, bis hin zu ca. 6000 W/(m•K)
wie z. B. bei Kohlenstoffnanoröhrchen, betragen.
[0016] Im Folgenden wird ein in der Zeichnung darge-
stelltes Ausführungsbeispiel der Erfindung erläutert. Die
einzige Figur zeigt ein textiles Flächengebilde in Form
eines Schlingengewebes 1, welches lediglich einseitig
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mit in das Schlingengewebe 1 eingewebten Polfäden 2
versehen ist. Das Schlingengewebe 1 umfasst weiterhin
Schussfäden 3 und Kettfäden 4, 5.
[0017] Für eine Verwendung zur Wärmeableitung und/
oder Wärmespeicherung sind die Polfäden 2 aus einem
metallischen Material in Form einer Aluminiumlegierung
gebildet, so dass gegenüber massiven gebräuchlichen
Kühlkörpern die Oberfläche vergrößert ist und somit eine
verbesserte Wärmeableitung gegeben ist.

Patentansprüche

1. Textiles Flächengebilde, insbesondere Gewebe
oder Schlingengewebe, Gestricke, Tuft, oder ande-
rer Faserverbund, welches zumindest einseitig, ins-
besondere ausschließlich einseitig, mit Florfäden
bzw. Polfäden 2 versehen ist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass für eine Verwendung zur Wärmea-
bleitung und/oder Wärmespeicherung zumindest
ein Teil der Florfäden bzw. Polfäden 2 wenigstens
teilweise aus einem metallischen Material, insbe-
sondere in Form einer Legierung, gebildet ist.

2. Textiles Flächengebilde nach dem vorhergehenden
Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass zumin-
dest ein Teil des textilen Flächengebildes selbst we-
nigstens teilweise aus einem metallischen Material,
insbesondere in Form einer Legierung, gebildet ist.

3. Textiles Flächengebilde nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass zumindest ein Teil der Florfäden bzw. Polfäden
2, und insbesondere auch ein Teil des textilen Flä-
chengebildes selbst, als Garn, insbesondere Zwirn,
mit wenigstens einer metallischen Faser und zumin-
dest einer nichtmetallischen Faser ausgebildet ist.

4. Textiles Flächengebilde nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die nichtmetallische Faser bei zumindest ei-
nem Teil der Florfäden bzw. Polfäden 2, und insbe-
sondere auch bei einem Teil des textilen Flächen-
gebildes selbst, als eine Synthetikfaser ausgebildet
ist.

5. Textiles Flächengebilde nach dem vorhergehenden
Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass das
textile Flächengebilde flexibel ausgebildet ist.

6. Textiles Flächengebilde nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das metallische Material bei zumindest einem
Teil der Florfäden bzw. Polfäden 2, und insbeson-
dere auch bei einem Teil des textilen Flächengebil-
des selbst, als wenigstens eine Drahtlitze, als Ge-
flecht oder metallischer Zwirn ausgebildet ist.

7. Textiles Flächengebilde nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass zumindest ein Teil der Florfäden bzw. Polfäden
2, und insbesondere auch ein Teil des textilen Flä-
chengebildes selbst, aus einem Material mit einer
spezifischen Wärmeleitfähigkeit von wenigstens ca.
15 W/(m•K) (hochlegierter Stahl), insbesondere we-
nigstens ca. 200 W/(m•K) (Aluminium) besteht.
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